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Wahlvorschlag 
 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der Vertrauensleute für die Wahl der ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richter bei dem Finanzgericht Köln 
 
 
Anstelle von Frau Philippa Haack wird als stellvertretendes Mitglied in den Ausschuss zur Wahl 
der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei dem Finanzgericht Köln gewählt: 
 
Stellvertretendes Mitglied 
Valerie Pauline Janßen, Köln 
 
 
 
 
 
Grundlage: 
 
Die ehrenamtlichen Richterinnen und Richter bei den Finanzgerichten werden gemäß  
§ 23 der Finanzgerichtsordnung (FGO) durch einen bei jedem Finanzgericht zu bildenden Aus-
schuss gewählt. Diesem Ausschuss gehören unter anderem sieben Vertrauensleute und sie-
ben stellvertretende Vertrauensleute an, die vom Landtag oder von einem durch ihn bestimm-
ten Landtagsausschuss für fünf Jahre gewählt werden. 
 
Es können nur solche Wahlausschussmitglieder und stellvertretende Wahlausschussmitglie-
der gewählt werden, die die Voraussetzungen des § 23 Absatz 2 Satz 1 FGO i.V.m.  
§§ 17, 18 und 19 FGO erfüllen.  
 
 
 
 
Wibke Brems 
Verena Schäffer 
Mehrdad Mostofizadeh 
 
und Fraktion 
 
 


